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LAND BRANDENBURG 

Landesbetrieb Forst Brandenburg I Obertörsterei Lehnin I Am Fischersberg 6114797 Kloster Lehnin 

mit Zustellungsurkunde 

BFU - Brandenburgische Flächen und Umwelt GmbH 
Nordparkstraße 30 
03044 Cottbus 

2 7. Okt. 2021 
S-ll1-- 'T~----

Kloster Lehnin, 26.10.2021 

Forstrechtliche Genehmigung zur Erstaufforstung gemäß§ 9 LWaldG 

Gemarkung: 
Flur: 
Flurstück: 

Bensdorf 
37 
267 

Sehr geehrter Herr Schulz, 

auf Ihren Antrag vom 24.08.2021 ergeht folgender 

Bescheid 

Nach§ 9 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg LWaldG wird die Genehmi
gung zur Erstaufforstung für nachfolgend genannte Flächen erteilt: 

Gemarkung Flur Flurstück Gesamtfläche davon Erstaufforstungs-
(m2) fläche (m2) 

Bensdorf 37 267 11.170 11.170 

Summe 11.170 

Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
- untere Forstbehörde -

Oberförsterei Lehnin 
Am Fischersberg 6 
14797 Kloster Lehnin 

Bearb.: Herr Koch 
Gesch.Z.: LFB_Lehn-3600/738+19/2021 
Dienstgebäude: 2 
Hausruf: 03382 310 
Fax: 0331 275484360 
Obf.Lehnin@lfb.Brandenburg .de 

Das betroffene Flurstück ist auf beiliegender Luftbildkarte, die Bestandteil des 
Bescheides ist, rot markiert. 

Dieser Genehmigungsbescheid ist gebührenpflichtig. 

Dienstgebäude 

Am Fischersberg 6 14797 Kloster Lehnin 

Telefon 

03382 310 

Fax 

0331 275484360 



Seite 2 

Auflagen der Unteren Forstbehörde 

Die Erstaufforstung ist bis zum 31.12.2031 auszuführen. Auf Antrag kann diese 
Frist verlängert werden. 

Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde 

a) Befristung gemäß § 36 Abs.2 Nr.1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das 
Land Brandenburg (VwVfGBbg) 

Mein Einvernehmen, die Erstaufforstung der o.g. Flächen betreffend, verliert seine 
Gültigkeit, soweit das Vorhaben nicht innerhalb des Zeitraumes der Gültigkeit der 
Erstaufforstungsgenehmigung realisiert ist. Eine Verlängerung der Frist ist mög
lich, wenn vor Fristablauf ein entsprechender Antrag vorgelegt wird. 

b) Auflösende Bedingung gern.§ 36 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG Bbg: 

Die Genehmigung wird unter der Bedingung erteilt, dass 6 Wochen vor Auffors
tungsbeginn flurstückbezogen der Pflanzplan unter Angabe der Baum- und 
Straucharten, des Aufforstungsanteils, der Pflanzdichte, des Waldrandes, der 
Strukturelemente etc. der UNB vorgelegt wird. 

c) Auflagen gern.§ 36 Abs.2 Nr. 4 VwVfG Bbg: 

1. Die Fläche ist mit mindestens 50 % heimischem, standortgerechtem 
Laubholz inkl. Waldrand aufzuforsten und langfristig zu einem standortgerechten 
Mischwald mit überwiegend heimischen, standortgerechten Baumarten und 50 % 
Laubholzanteil zu entwickeln. 

2. Entlang der künftigen Waldaußengrenze ist eine Waldrandgestaltung 
vorzunehmen, es sei denn zum Zeitpunkt der Erstaufforstung ist sicher, dass sich 
an die künftige Waldaußengrenze eine weitere Erstaufforstungsfläche anschließen 
soll, was der UNB schriftlich nachzuweisen wäre. 

3. Die Anwachs- und Entwicklungspflege haben bedarfsgerecht entspre
chend dem fachlichen Standard bzw. dem Stand der Technik und unter Beach
tung der Hinweise der Forstbehörde zu erfolgen. 

Begründung zu Auflagen der Unteren Forstbehörde 

Die Neuanlage von Wald (Erstaufforstung) bedarf der Genehmigung der unteren 
Forstbehörde,§ 9 Abs. 1 LWaldG. Gemäß§ 9 Abs. 3 LWaldG darf die Genehmi
gung nur versagt werden, wenn Ziele und Erfordernisse der Raumordnung der 
Aufforstung entgegenstehen oder wenn die bestimmungsgemäße Nutzung der 

Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
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benachbarten Grundstücke nicht mehr gewährleistet werden. liegen keine de 
vorgenannten Versagungsgründe vor, hat der Antragsteller (Besitzer) einen An
spruch auf Erteilung der forstrechtlichen Genehmigung. Unter diesen Vorausset
zungen war die Erstaufforstungsgenehmigung zu erteilen. 

Berücksichtig werden muss, dass gemäß§ 17 BNatSchG die untere Forstbehörde 
die Zuständigkeit für die Entscheidung nach § 15 BNatSchG erlangen kann. Das 
Verfahren zur Abarbeitung der Eingriffsreglung ist als sogenanntes „Huckepack
Verfahren" ausgelegt, dass heißt die Behörde, die über den Eingriff zu entschei
den hat (hier die Erstaufforstung), ist auch für die Entscheidung nach § 15 
BNatSchG zuständig. Diese Entscheidung hat nach § 7 Abs. 1 BbgNatSchAG im 
Einvernehmen mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde (uNB) zu erfol

gen. 
Diese Verfahrensweise trifft ausschließlich für die Fälle zu, bei denen der Natur
schutzbehörde kein eigenes Trägerverfahren zur Verfügung steht, dass die Abar
beitung der Eingriffsregelung aufnehmen könnte. 
Dies ist hier vorliegend der Fall. Damit sind die Voraussetzungen gegeben, dass 
bei Erteilen des Einvernehmens naturschutzfachliche Nebenbestimmungen der 
unteren Naturschutzbehörde, ohne deren Erteilung die Zustimmung versagt wer
den müsste, in die Genehmigung zur Erstaufforstung aufzunehmen sind. 
Da die Entscheidung über den Eingriff und den Antrag auf Ausnahme/Befreiung 
keinem eigenständigen naturschutzrechtlichen Verfahren vorbehalten ist, ergeht 
die Entscheidung zur Erstaufforstung durch die untere Forstbehörde nach den 
Bestimmungen des§ 9 Abs. 3 LWaldG und des§ 15 BNatSchG. 

Die Befristung stellt sicher, dass der Antragsteller einerseits einen angemessenen 
Zeitraum zur Umsetzung des Bescheides zur Verfügung hat und andererseits die 
Änderung der Sach- und Rechtslage nach Ablauf der Frist ggf. erneut Berücksich
tigung findet. 

Begründung zu Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde 

Die Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leis
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheb
lich beeinträchtigen können, stellen gemäß§ 14 (1) BNatSchG einen Eingriff in 
Natur und Landschaft dar. 

Mit der geplanten Erstaufforstung des Ackerstandortes ist sowohl eine Verände
rung der Gestalt als auch der Nutzung der Grundflächen verbunden, die den Na-

Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
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turhaushalt und das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen kann (Eingriffstat
bestand). 

Mit der Erstaufforstung wird die Fläche langfristig wieder einer Dauerkultur mit -
im Gegensatz zur lntensivackernutzung - nur sehr sporadischen Bewirtschaf
tungseingriffen zugeführt. Zudem wird die bisherige Offenfläche mittelfristig in 
einen geschlossenen Waldbestand überführt, womit sich der Lebensraum (Boden, 
Mikroklima, Wasserhaushalt ... ) und das entsprechende Inventar von Fauna und 
Flora grundlegend verändern (Zurückdrängung der Offenlandarten wie Feldlerche, 
Etablierung von Heide- und Gebüschbrütern bzw. später von typischen Waldvö
geln und Fledermäusen. Die Bodenbeeinträchtigungen (Verdichtung, Beeinträch
tigung des belebten Oberbodens, Stoffeinträge, ... ) aufgrund der intensiven 
Ackerbewirtschaftung entfallen fast völlig. Die Grundwasserneubildung wird insge
samt reduziert (abhängig von Baumartenwahl und Altersklasse), jedoch das Was
serspeichervermögen und die Reinigung erhöht, das Bodenleben stabilisiert, die 
Erosionsgefahr und der Schadstoffeintrag (PSM, Düngung, ... ) deutlich reduziert. 
Auf der Fläche werden sich dauerhafte Lebensgemeinschaften von Arten etablie
ren, die sich an die jeweilige Waldstruktur bzw. Altersklasse anpassen. 

Nach§ 17 (1) BNatSchG i.V.m. § 7 (1) BbgNatSchAG ergehen Entscheidungen 
von Fachbehörden zu eingriffsrelevanten Vorhaben im Einvernehmen mit der 
gleichgeordneten Naturschutzbehörde. Diese trifft die nach § 15 BNatSchG erfor
derlichen Entscheidungen und Maßnahmen. 

Der Verursacher eines Eingriffs ist gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG verpflichtet, 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen; nach§ 
15 Abs. 2 sind unvermeidbare Beeinträchtigungen auszugleichen (Ausgleichs
maßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). Der 
Eingriff darf nicht zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu ver
meiden oder nicht in angemessener Weise zu kompensieren sind und die Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforde
rungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range vorgehen § 15 (5) 
BNatSchG. 

Die Zulässigkeit der Erstaufforstung wurde anhand der Eingriffsregelung überprüft. 
Die Aufforstungsfläche unterliegt derzeit einer landwirtschaftlichen Nutzung 
(Ackerland). 
Das beantragte Vorhaben erhöht den Waldanteil im betroffenen, ohnehin waldrei
chen Landschaftsraum auf Grund der geringen Flächengröße nur unwesentlich. 

Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
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Unter Einbeziehung der Schaffung eines dauerhaften Strukturreichtums in die 
Erstaufforstung (Arten der PNV in gemischter Auswahl, großer und dauerhafter 
Laubholzanteil, Sicherung Waldrand- und Waldsaumbereich, ... ) werden sich die 
Naturhaushaltsfaktoren und das Landschaftsbild zwar verändern - auch noch wäh
rend des Zeitraums der Waldentwicklung und -alterung - sich aber gegenüber der 
lntensivackernutzung insgesamt positiv entwickeln können. 

Zusammenfassend komme ich zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben unter Be
rücksichtigung der festgesetzten Nebenbestimmungen keinen erheblichen Eingriff 
darstellt. Demzufolge ist es zulässig und das Einvernehmen gemäß§ 9 LWaldG i. 
V. m. § 7 (1) BbgNatSchAG i. V. m. § 17 (1) BNatSchG wird unter Aufnahme von 
Nebenbestimmungen in die Erstaufforstungsgenehmigung hergestellt. 

Zu a) 
Die Befristung der Gültigkeit der Entscheidung gemäß § 36 Abs. 2 Nr.1 VwVfG 
stellt sicher, dass im Falle einer Nichtrealisierung des Vorhabens innerhalb des 
angemessenen Zeitraumes von ca. drei Jahren noch nicht absehbare Entwicklun
gen und mögliche neue, naturschutzfachlich relevante Erkenntnisse berücksichtigt 
werden können. 

Zu b) 
Die auflösende Bedingung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Erstauf
forstung tatsächlich entsprechend dem Antrag bzw. den Vorgaben erfolgt. Eine 
abweichende Artenwahl würde unter Umständen zu wesentlich größeren, aus 
naturschutzfachlicher Sicht nicht vertretbaren Beeinträchtigungen von Naturhaus
halt und Landschaftsbild führen. Die Genehmigungsvoraussetzungen wären ggf. 
in Frage gestellt. 

Es ist davon auszugehen, dass die Erstaufforstungsflächen als Kompensation 
angerechnet werden soll. Sofern die gefragte Kompensationsmaßnahme auch 
naturschutzfachlichen Zwecken dient, wären hier - in Abhängigkeit von den An
forderungen der jeweiligen Zulassungsbehörde - ggf. noch höhere Anforderungen 
an die Ausführungsplanung zu stellen, um über den Ausgleich für den Erstauffors
tungseingriff ökologisches Aufwertungspotential (Kompensationspotential) zu 
schaffen. Möglichkeiten zur weiteren ökologischen Aufwertung: 

Die Bestandsbegründung und -entwicklung muss eine weitest gehende 
Annäherung an die potentiell natürliche Vegetation unter Berücksichtigung der 
jeweiligen örtlichen Standortbedingungen und -besonderheiten gewährleisten, 
ausschließliche Verwendung heimischer standortgerechter Gehölzarten 

Entwicklung eines standortgerechten Mischwaldes mit überwiegenden 
Laubholzanteilen in gestuften Altersklassen 

Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
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Herstellung dauerhafter Waldränder aus gebietsheimischen Gehölzen und 
Krautsäume 

Schaffung von Strukturvielfalt, z.B. mittels Erhalt von Lichtungen oder 
besonnten Schneisen, Einbringung von Strukturelementen (Lesesteinhaufen im 
besonnten Randbereich, Belassung von Totholz ... an geeigneten Stellen 

Zu c) 

Die Auflagen basieren auf§ 17 (1) i. V. m. § 15 BNatSchG. Sie sind in ihrer Ge
samtheit erforderlich, um die Entwicklung naturnaher, strukturreicher Waldflächen 
zu sichern. Sie sind geeignet, die Verträglichkeit der geplanten forstlichen Maß
nahme mit den Belangen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung herzustel
len. 

Die Auflage 1 ist erforderlich um sicherzustellen, dass die Erstaufforstung ent
sprechend dem eingereichten Antrag erfolgt und um der Entwicklung einer mono
tonen Wirtschaftspflanzung bzw. einer dadurch bedingten negativen Entwicklung 
der Naturhaushaltsfaktoren und des Landschaftsbildes vorzubeugen und eine 
ökologische Aufwertung zu bewirken. 

Die Auflage 2 dient dem Aufbau/Erhalt eines ökologisch wertvolleren Waldrandes 
der zum Strukturerhalt innerhalb des Gebietes beiträgt und als Lebensraum für 
viele Tier- und Pflanzenarten (Insektenarten, Krautvegetation) fungiert. 

Die Auflage 3 dient der Erreichung des Entwicklungszieles der Fläche. 

Gebührenentscheidung 

für den Erlass der Erstaufforstungsgenehmigung ist in den Nebenbestimmungen 
die Gebührenpflichtigkeit festgesetzt worden. 

Die Höhe des Verwaltungsaufwandes der Oberförsterei Lehn in wird hiermit auf 
247,30 Euro 

(in Worten: Zweihundertsiebenundvierzig 30/100 EURO) 
festgesetzt. 

Begründung: 

Die Gebührenentscheidung ergeht gemäß GebGBbg und GebOLandw. 

Innerhalb der Tarifstelle der Anlage 2 zu§ 1 GebOLandw 
5 Waldrechtliche Angelegenheiten 

Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 



Seite 7 

5.2 Verwaltungsentscheidungen nach dem Waldgesetz des Landes Bran
denburg (L WaldG) 

5.2.3 Entscheidung über die Genehmigung einer Erstaufforstung nach § 9 

Absatz 1 LWaldG 
ist ein Gebührenrahmen nach Zeitaufwand von 100,- bis 1.000,- EUR vorgegeben. 

Der Betrag wurde bereits rechtzeitig auf das Konto 

Kontoinhaber: Landesbetrieb Forst Brandenburg 
Kreditinstitut: Landesbank Hessen-Thüringen 
BIC: WELADEDDXXX 
IBAN: DE 76 3005 0000 7035 0000 46 
Verwendungszweck LFB_Lehn-3600/738+19/2021 

überwiesen. 

Hinweise 

Die Erstaufforstungsgenehmigung wird unbeschadet privater Rechte Dritter erteilt. 
Sie lässt auf Grund anderer Vorschriften bestehende Verpflichtungen zum Einho
len von Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnissen und Gestattungen oder 
zum Erstatten von Anzeigen unberührt. 

Für die Aufforstung gelten die Herkunftsempfehlungen des Landes Brandenburg. 
Eine ggf. spätere Anerkennung als Ausgleich und Ersatz ist nur möglich, wenn 
diese Herkunftsempfehlungen beachtet worden sind (Nachweise aufbewahren!) 
Die Anlage, Pflege und Bewirtschaftung der Aufforstungsfläche soll nachhaltig, 
pfleglich und sachgemäß nach anerkannten forstlichen Grundsätzen gern. § 4 
LWaldG (ordnungsgemäße Forstwirtschaft) erfolgen. 

Der Beginn und der Vollzug der Erstaufforstung soll dem Landesbetrieb Forst 
Brandenburg, Oberförsterei Lehnin, Am Fischersberg 6, 14797 Kloster Lehnin 
unverzüglich angezeigt werden. 

Der Leiter des Reviers Wusterwitz, Thorsten Hufnagel, 033839 63888 oder 0172 
3197501 steht Ihnen gerne beratend bei allen Fragen bezüglich der Umsetzung 

der Erstaufforstung zur Verfügung. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider
spruch erhoben werden. 

Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
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Die Behörde kann aus technischen und organisatorischen Gründen zurzeit noch 
keine elektronischen Signaturen auf Echtheit und Gültigkeit überprüfen. Die 
Schriftform kann nicht durch die elektronische Form ersetzt werden. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 

zu erheben. 

Hinweis 

Landesbetrieb Forst Brandenburg 
Abt. 3, Fachbereich Forstrecht 
Heinrich-Mann-Allee 103 
14473 Potsdam 

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO hat ein Widerspruch gegen die Gebührenent
scheidung keine aufschiebende Wirkung. Die mit Bescheid angeforderte Zahlung 
muss in voller Höhe und fristgerecht eingezahlt werden, solange es keinen verän
derten Bescheid hierzu gibt und wenn von dem Rechtsbehelf des Widerspruchs 
Gebrauch gemacht wird. 
Sofern die Forderung nicht spätestens innerhalb von drei Tagen nach dem Fällig
keitstag ausgeglichen ist, werden Säumniszuschläge erhoben. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

u✓ 
J. Dechow 
Leiter Oberförsterei Lehnin 

Anlage 

- Luftbildausschnitt mit Lage der Erstaufforstungsfläche 

Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
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Rechtsgrundlagen 

1. Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 
(GVBI. 1/04, [Nr.06], S. 137) in der jeweils geltenden Fassung. 

2. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz
gesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. 1 S. 2542) in der jeweils 

geltenden Fassung. 
3. Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) 
vom 21. Januar 2013 (GVBI. 1/13, Nr. 3) in der jeweils geltenden Fassung 

4. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 23. Januar 2003 (BGBI. 1 S. 
102) in der jeweils geltenden Fassung. 

5. Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg) vom 07. Juli 
2009 (GVBI. 1/09, [Nr. 11], S. 246) in der jeweils geltenden Fassung. 

6. Verordnung zur Erhebung von Verwaltungsgebühren in den Bereichen 
Land- und Forstwirtschaft sowie Jagd (GebOLandw) vom 11. Juli 2014 
(GVBl.II, Nr. 47) in der jeweils geltenden Fassung. 

7. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 19. März 1991 (BGBI. 1 S. 686) in der jeweils geltenden Fas

sung. 

Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 



Anlage Luftbild mit Erstaufforstungsfläche 
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